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Präambel 
Klinische Forschung dient nicht nur der Erweiterung des Wissens über Krankheitsmecha-
nismen und deren Beeinflussung, sondern auch der Qualitätssicherung medizinischer Ver-
sorgung und der Erweiterung therapeutischer Möglichkeiten. Bis heute fehlt für viele Erkran-
kungen, zum Beispiel die altersbedingten Erkrankungen, die sogenannten Zivilisationskrank-
heiten, die meisten psychischen Störungen wie auch für viele seltene Erkrankungen, das 
nötige Grundlagenwissen, um ihnen gezielt und effektiv entgegentreten zu können. Ähnli-
ches gilt für die immer wieder auftretenden Bedrohungen durch Infektionskrankheiten. Zur 
Bewältigung dieser Herausforderungen ist eine auf hohem Niveau funktionierende universitä-
re Medizin unverzichtbar. Allerdings gibt die Entwicklung der Universitätsmedizin in Deutsch-
land in den letzten zehn Jahren Anlass zur Sorge. Strukturelle Veränderungen mit einem 
stark betriebswirtschaftlichen Fokus in der Patientenversorgung haben zunehmend negative 
Auswirkungen auf die klinische Forschung.  
 
Fehlende Freiräume für Ärzte zu forschender Tätigkeit. Die betriebswirtschaftlich beding-
te Aufgabenverdichtung in der Krankenversorgung lässt Ärzten an den Universitätsklinika 
immer weniger Freiraum für translationale und klinische Forschung und die vertiefte wissen-
schaftliche Auseinandersetzung mit Krankheiten und ihren unterschiedlichen Verläufen. Be-
sorgniserregend ist zudem die Beobachtung, dass klinische Forschungsschwerpunkte immer 
mehr aufgrund ihres jeweiligen wirtschaftlichen Potenzials gewählt beziehungsweise nicht 
gewählt werden. Auch hinsichtlich der Personalentscheidungen in der Universitätsmedizin 
treten wissenschaftliche Kriterien zunehmend in den Hintergrund.  

 
Defizite in der räumlichen Ausstattung für die Forschung an Universitätsklinika. Die 
räumlichen Möglichkeiten an deutschen Universitätsklinika für Grundlagen- und krankheits-
orientierte Forschung im engen Verbund mit der Klinik sind zunehmend unzureichend. Als 
Folge der Föderalismusreform wurden 2006 in erheblichem Umfang Mittel aus dem bis dahin 
gemeinschaftlich von Bund und Ländern getragenen HBFG-Verfahren in die Länderhaushal-
te überführt. Damit sind Baumaßnahmen und Geräteinvestitionen in der universitären Medi-
zin inklusive der klinischen Forschung nunmehr primär Länderangelegenheit. Der darüber 
hinausgehende finanzielle Spielraum der meisten Bundesländer ist allerdings vergleichswei-
se limitiert. Zusätzlich schreibt die Schuldenbremse in den Länderverfassungen vor, dass die 
Haushalte der Länder ab 2020 strukturell ausgeglichen sein müssen. Folglich sind die Zufüh-
rungsbeträge für Forschung und Lehre in den letzten zehn Jahren in vielen Bundesländern 
kaum angestiegen, in Einzelfällen sogar gefallen. So sind die Möglichkeiten, aus der Grund-
ausstattung Beiträge zur Forschung zu leisten, an vielen Orten kaum realisierbar, und Bau-
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maßnahmen, soweit sie überhaupt umgesetzt werden, vielerorts für eine zeitgemäße klini-
sche Forschung nicht ausreichend.  
 
Zunehmendes Ungleichgewicht zwischen programmorientierter und erkenntnisgeleite-
ter klinischer Forschung. In den letzten Jahren hat das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) die Deutschen Zentren für Gesundheitsforschung für einige wesentliche 
Volkskrankheiten etabliert, um die Möglichkeit zu translationaler Forschung in Deutschland 
zu verbessern. Diese Zentren fördern vornehmlich thematisch vorgegebene, an wenigen 
großen Fragen orientierte klinische Forschung. Die so erzielte Themenfixierung droht, die 
Flexibilität und Verfügbarkeit von Ressourcen für andere Forschungsthemen in der Universi-
tätsmedizin einzuschränken. Die Möglichkeiten von Ärzten, klinische Beobachtungen und 
Ideen in eigene Forschungsprojekte umzusetzen, werden so eingeschränkt. Dies führt zu-
nehmend dazu, dass gerade solche Ideen verloren gehen und nicht weiter verfolgt werden 
können, die das Potenzial haben, wesentlich zum Verständnis von Krankheitsprozessen und 
neuen Behandlungsmöglichkeiten beizutragen.  
 

Forderungen  
 

1) Sicherstellung von Zeiten, in denen Ärztinnen und Ärzte in der Forschung aktiv 
sein können. Fördermaßnahmen der DFG wie Rotationsstellen (Gerok-Stellen), Kli-
nische Forschergruppen, klinische Studien, Graduiertenschulen und -kollegs haben 
sich als effektiv erwiesen, um den medizinisch-wissenschaftlichen Nachwuchs zu för-
dern. Allerdings kann eine solche Förderung nur funktionieren, wenn entsprechende 
Voraussetzungen an den medizinischen Fakultäten und Universitätsklinika vorhanden 
sind und erhalten bleiben. Die Länder stehen in der Pflicht, eindeutigere und verbind-
lichere Regeln für die Verwendung des Zuführungsbetrags für Forschung und Lehre 
festzuschreiben und deren Einhaltung durch die Universitätsmedizinen sicherzustel-
len. Die Förderung des wissenschaftlich-ärztlichen Nachwuchses hat in diesem Zu-
sammenhang hohe Priorität. Dies impliziert auch adäquate Maßnahmen zur Aner-
kennung von Forschungszeiten für die Facharztausbildung durch die Landesärzte-
kammern.  
 

2) Aufrechterhaltung und Ausbau einer angemessenen universitären Forschungs-
infrastruktur für Einrichtungen medizinischer Fakultäten und Universitätsklinika. Kli-
nische Forschung an Universitätsklinika kann nur in zeitgemäßen, funktionellen Ge-
bäuden wirklich erfolgreich sein. Die Finanzierung der Baumaßnahmen an Universi-
tätsklinika übersteigt die Möglichkeiten der Länder bei Weitem. Deshalb ist entspre-
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chende Unterstützung des Bundes notwendig. Die dazu erforderlichen Finanzie-
rungsmodalitäten müssen neu geregelt werden. 
 

3) Anerkennung des hohen Stellenwertes und adäquate Förderung der erkennt-
nisgeleiteten, programmunabhängigen Forschung. Das Gesamtsystem muss 
stets offenbleiben für die Aufnahme neuer Konzepte und Köpfe aus der Universitäts-
medizin. Dafür müssen den Förderinstitutionen (wie der DFG) auch in Zukunft ausrei-
chende Mittel zur finanziellen Unterstützung erkenntnisgeleiteter medizinischer For-
schung zur Verfügung stehen. Neue Strukturen wie die Deutschen Zentren der Ge-
sundheitsforschung müssen zukünftig enger mit der Universitätsmedizin abgestimmt 
werden und deutlich bessere Synergien schaffen. 
 

4) Einführung eines Systemzuschlags für klinische Leistungen in der Universi-
tätsmedizin, so wie er bereits von Wissenschaftsorganisationen und den Bundes-
ländern gefordert wird. Da im Bereich der Universitätsklinika Forschung, Lehre und 
Patientenversorgung nicht trennbar sind, muss die Kompensation der klinischen Leis-
tungen so angepasst werden, dass die klinischen Aktivitäten nicht die Erfüllung der 
Aufgaben in Forschung und Lehre beeinträchtigen.   
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